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Es geht um die Demokratie
Mit der Rekord-Beschwerde vor dem Verfassungsgericht will ein Aktionsbündnis das Freihandelsabkommen Ceta stoppen

Von unserem Redaktionsmitglied
Tobias Roth

Karlsruhe. Das ist sie also, die größte
Verfassungsbeschwerde in der Ge-
schichte der Bundesrepublik. Eine Kiste
nach der anderen wird aus dem weißen
Transporter gewuchtet, darin sind die
Vollmachten von über 125 000 Bürgern
verpackt, die sich an der Klage gegen
das Freihandelsabkommen Ceta beteili-
gen. Rund 200 Kläger bilden eine Men-
schenkette, die Kisten wandern über die
Hände der Helfer vom Transporter bis
zum Vorplatz des Gerichts. „Zehn bis

zwölf Kilogramm“ wiege so eine Kiste,
warnt Jörg Haas. „Wer es mit dem Rü-
cken hat“, müsse sich nicht an der
Transportkette beteiligen.

Haas ist Sprecher von Campact, einer
von drei Organisationen, die die Re-
kord-Beschwerde auf den Weg gebracht
haben. Haas sieht zufrieden aus. Der
Himmel über dem Verfassungsgericht
strahlt wolkenlos blau. „Heute ist der
letzte Akt“, sagt Haas nicht ohne Er-
leichterung, „es war viel Arbeit“. Die
Verfassungsbeschwerde soll Ceta stop-
pen, das Freihandelsabkommen, das die
EU mit Kanada ausgehandelt hat. Wo-
chenlang haben Freiwillige im Erfurter
Christophoruswerk die Vollmachten ge-
prüft, sortiert und abgeheftet. Man sei
sich zwar bewusst, dass es dem Bundes-
verfassungsgericht vollkommen egal ist,
ob nur ein Bürger klagt oder Zehntau-
sende, betont Roman Huber, Vorstand
des Vereins Mehr Demokratie. Aber mit
der öffentlichkeitswirksamen Aktion in
Karlsruhe wolle man der Klage auch
„politisches Gewicht“ verleihen. Das sei
in der aktuellen Debatte um die Frei-
handelsabkommen TTIP und Ceta ein
„wichtiges Signal“.

Für die Kläger geht es um mehr als
Ceta oder TTIP. Ein Wort, das an diesem
Vormittag vor dem höchsten deutschen
Gericht besonders häufig fällt, ist „De-
mokratie“. Mit dem Freihandelsabkom-

men Ceta ist die Demokratie akut in Ge-
fahr, finden die Kläger.

„Wir wehren uns gegen den Ausver-
kauf der Demokratie“, sagt Huber. Er
greift dabei die Punkte auf, die auch in
der Beschwerdeschrift von Bernhard
Kempen zentrale Bausteine darstellen.
Kempen, Prozessvertreter des klagen-
den Aktionsbündnisses und Professor
an der Uni Köln, hat die Verfassungsbe-
schwerde formuliert, die auch einen An-
trag für eine einstweilige Anordnung
beinhaltet. Damit soll verhindert wer-
den, dass Ceta, wie von der EU geplant,
schon im Oktober in Kraft treten kann –

bevor die nationalen Parlamente in den
EU-Staaten, in Deutschland also Bun-
destag und Bundesrat, darüber abge-
stimmt haben. Mit dieser „vorläufigen
Anwendung“ würden Fakten geschaffen
mit negativen Auswirkungen für die
Bürger, argumentiert Kempen. Am 18.
Oktober soll im EU-Ministerrat über
Ceta abgestimmt werden. Gibt das Ver-
fassungsgericht dem Antrag statt, müss-
te Deutschland dann gegen die vorläufi-
ge Anwendung stimmen. Im Ministerrat
reicht eine Gegenstimme, um Ceta vor-
erst zu stoppen.

Huber hofft darüber hinaus auf eine
mündliche Verhandlung in der Hauptsa-
che „noch im Oktober“. Das dürfte al-
lerdings knapp werden. In der Hauptsa-
che geht es dann konkret um die Inhalte
des Ceta-Vertrags. Die Klageschrift zielt
dabei insbesondere auf drei Punkte des
Freihandelsabkommens ab: Die Investi-
tionsgerichte, das Vorsorgeprinzip und
der Ceta-Ausschuss.

Mit den Investitionsgerichten werde
eine „Paralleljustiz“ geschaffen, sagt
Huber. Ausländische Konzerne könnten
vor diesen Gerichten Deutschland mit
„Milliardenklagen“ überziehen. Diese
Klage-Möglichkeit habe Auswirkungen
auf die Gesetzgebung, weil sie wie ein
Damoklesschwert über politischen Ent-
scheidungen schwebe. Mit Ceta könnten
allein 40 000 US-Unternehmen über
ihre Niederlassungen in Kanada diesen
Weg beschreiten und beispielsweise ge-
gen Bestimmungen des Umweltschutzes
vorgehen, erklärt Huber.

Das Vorsorgeprinzip, das im europäi-
schen Recht verankert ist, sieht Huber
durch Ceta nicht ausreichend geschützt.
Das Prinzip besagt, dass ein Unterneh-
men, das ein neues Produkt auf den

Markt bringen will, vor der Einführung
dafür Sorge tragen muss, dass es für
Umwelt oder Menschen nicht schädlich
ist. Auf der anderen Seite des Atlantiks,
in den USA oder Kanada, gilt dieses
Prinzip nicht. Dort wird erst ein Pro-
dukt auf den Markt gebracht, und wenn
es schädlich ist, folgen die Klagen.

Für Volkswirtin Lena Blanken von
Foodwatch ist vor allem der Ceta-Aus-
schuss ein Knackpunkt. Dieses Gremi-
um soll mit Ceta geschaffen werden, wer
genau darin vertreten sein wird und was
der Ausschuss entscheidet, sei bisher
nicht eindeutig geklärt. Sicher sei nur,

dass dieser sogenannte „Gemischte Aus-
schuss“ nicht mit gewählten Parlamen-
tariern aus Kanada und der EU besetzt
wird. Gleichzeitig kann der Ausschuss
aber die Ceta-Verträge ergänzen und
verändern – ohne parlamentarische
Kontrolle. Das widerspreche dem De-
mokratieprinzip, betont Blanken. „Mei-
ne Stimme als Wähler ist dann weniger
wert.“

Dieser Ausschuss könnte für die
Karlsruher Richter durchaus von Inte-
resse sein. Denn das Verfassungsgericht
hat schon in mehreren Urteilen immer
wieder betont, dass die weitreichenden
Kompetenzen der EU spätestens dort
enden, wo demokratische Spielregeln
verletzt werden. Überträgt die EU nun
Aufgaben an einen Ausschuss, der Ent-
scheidungen treffen kann, die konkrete
Auswirkungen auf Bürger in Deutsch-
land haben, könnte das den vom Ge-

richt formulierten Grundsätzen zuwi-
der laufen. Und Karlsruhe hat sich
auch immer vorbehalten einzugreifen,
wenn die EU die ihr in den Verträgen
von Lissabon übertragenen Rechte
überschreitet.

Die Freihandelsgegner spüren derzeit
viel Aufwind. Sie protestieren ja schon
seit Jahren gegen TTIP, das Freihandels-
abkommen mit den USA, und Ceta, das
lange im Windschatten von TTIP ver-
handelt worden war. Die kritischen
Stimmen werden inzwischen gehört –
auch in der Politik. SPD-Chef und Vize-
kanzler Sigmar Gabriel, einst ein TTIP-
Befürworter, hatte kürzlich erklärt, er
sehe keine Chancen mehr, das Abkom-
men mit den USA abzuschließen. An
Ceta hingegen hält Gabriel fest. Food-
watch-Aktivistin Blanken vermutet da-
hinter aber nur ein taktisches Manöver.
„Gabriel sagt, TTIP ist das böse Abkom-
men und Ceta das gute. Das stimmt aber
nicht“, sagt sie. Auch Ceta sei „brandge-
fährlich“ und Gabriels Wendung „ein
Trick“, um dem Protest ein wenig Wind
aus den Segeln zu nehmen. „Aber wir
lassen uns nicht austricksen“, ruft Blan-
ken und erntet kräftigen Applaus.

Die letzten Kisten wandern derweil
aus dem Transporter vor das Verfas-
sungsgericht. 60 Stück sind es am Ende,
„125 000 gegen Ceta“ ist auf dem Stapel
zu lesen. Die allerletzte Kiste wird von
rhythmischem Klatschen begleitet, zum
Schluss gibt es eine kleine La-Ola-Welle
der Helfer. Manche jubeln. Campact-
Sprecher Haas sagt, man hoffe, dass das
Gericht im Sinne der vielen Bürger ent-
scheide, die sich an dieser Klage betei-
ligt haben. Er ist guter Dinge, weiß aber:
„Nicht alles, was politisch falsch ist,
muss verfassungswidrig sein.“

KISTEN-TRANSPORT PER MENSCHENKETTE: 125 000 Bürger unterstützen die Verfassungsbeschwerde gegen das Freihandelsabkommen Ceta, etwa 200 der Kläger halfen gestern,
die Vollmachten vor dem Gericht aufzustapeln. Fotos: Deck/artis

KLAGEMAUER: Roman Huber, Vorstand von Mehr Demokratie, platziert die letzte der
Kisten, die aus Erfurt per Transporter nach Karlsruhe gebracht wurden.

Gegner warnen vor
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Ceta-Ausschuss
könnte ein Knackpunkt sein

Gebündelte Kräfte
Bundeswehr und Polizei sollen Anti-Terror-Einsätze üben

Berlin. In der Julius-Leber-Kaserne
der Bundeswehr im Berliner Bezirk
Wedding haben die neuen Zeiten der
Streitkräfte längst begonnen. In dem
weitläufigen Kasernengelände, dem
größten der Hauptstadt, das von 1945
bis zum Abzug der Alliierten im Jahr
1994 Hauptquartier der in West-Berlin
stationierten französischen Truppen
war, sitzt seit Ende Januar 2013 das
„Kommando Territoriale Aufgaben der
Bundeswehr“, das nach dem neuen
Stationierungskonzept der Armee für
alle Einsätze im Inland zuständig ist.
„Auf Anfrage leistet es Hilfe und Un-
terstützung, wo immer sie gefordert
ist“, schreibt das Kommando über sich
selbst. „Es ist Berater für die zivilen
Stellen, stellt Kräfte und Fähigkeiten
für Hilfseinsätze bereit und übernimmt
deren Führung.“ Das Motto laute: „Be-
raten – bereitstellen – führen.“

Über einen Mangel an Arbeit können
sich Generalmajor Jürgen Knappe,
Kommandeur des Kommandos, und
seine Soldatinnen und Soldaten nicht
beklagen. Beim Hochwasser im Som-
mer 2013 koordinierten sie die Hilfe der
Bundeswehr, für den G-7-Gipfel im
bayerischen Elmau im Juni vergange-
nen Jahres stellten sie Hubschrauber
zur Verfügung und seit letztem Herbst
sind sie für die Unterstützungsleistun-
gen der Bundeswehr in der Flüchtlings-
hilfe zuständig. Und schon jetzt gibt es
regelmäßige Übungen der Bundeswehr
mit den zivilen Sicherheitskräften so-

wie den Krisenstäben in den Landesmi-
nisterien. „Man kann sich auf Kata-
stropheneinsätze nur vorbereiten, in-
dem man die Verfahren beherrscht,
Kräfte und Fähigkeiten trainiert und
die Köpfe kennt“, heißt es auf der
Homepage des Kommandos.

In Zukunft kommt auf die Einheit
noch mehr Arbeit zu. Denn Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen
und Innenminister Thomas de Maizière
(beide CDU) sowie mehrere Innenmi-
nister der Länder sind entschlossen, die
Zusammenarbeit zwischen Polizei und
Bundeswehr im Inland zu intensivieren
und nicht nur bei Naturkatastrophen,
sondern auch bei schweren Terroran-
schlägen auf die personellen wie tech-
nischen Fähigkeiten der Armee zurück-
zugreifen. Bei einem Treffen in Berlin
einigten sie sich gestern darauf, im Fe-
bruar kommenden Jahres zum ersten
Mal in vier Bundesländern einen ge-
meinsamen Anti-Terror-Einsatz zu
üben. Welche das sein werden, soll in
den nächsten Tagen festgelegt werden,
Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt
und das Saarland haben bereits Inte-
resse an einer Teilnahme bekundet.
Nach den Worten von Innenminister de

Maizière handele es sich dabei um
„Vorsorge für eine unwahrscheinliche,
aber denkbare Situation“, geübt werde
eine „komplizierte, über Tage andau-
ernde, schwierige Terrorlage“.

Die Entscheidung, welche Hilfe der
Bundeswehr benötigt werde, treffe in
jedem Falle die Polizei. So könne die
Armee in einer Terrorlage Transport-

oder Aufklärungskapazitäten zur Ver-
fügung stellen, zudem könnten Feldjä-
ger Verkehrskontrollen durchführen.
Dies allerdings ist sowohl politisch wie
juristisch umstritten; bislang hatte die
Bundeswehr noch nie hoheitliche Auf-
gaben im Innern an Stelle der Polizei
übernommen. Schon im Juli hatten sich
Union und SPD bei der Verabschiedung

des neuen Weißbuches zur Sicherheits-
politik und zur Zukunft der Bundes-
wehr für gemeinsame Übungen im
Kampf gegen den internationalen Ter-
rorismus ausgesprochen und eine enge
Zusammenarbeit von Polizei und Bun-
deswehr beschlossen.

Demnach kämen Inlandseinsätze mit
der Übernahme von hoheitlichen Auf-
gaben „auch bei terroristischen Groß-
lagen in Betracht“. Die Koalitionäre
stützten sich dabei auf ein Grundsatz-
urteil des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahr 2012, wonach ein Einsatz
der Bundeswehr „mit spezifisch militä-
rischen Waffen“ im Innern erlaubt sei,
wenn „ungewöhnliche Ausnahmesitua-
tion katastrophischen Ausmaßes“ vor-
liegen würden und eine „Gefahr für
den Bestand oder die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung des Bun-
des oder eines Landes“ bestehe.

Die Kritik der SPD wie der Oppositi-
onsparteien an den gemeinsamen
Übungen von Polizei und Bundeswehr
wies der SPD-Innenminister von Nord-
rhein-Westfalen, Ralf Jäger, entschie-
den zurück. „Ich finde, ganz unaufge-
regt und ganz unideologisch sollten wir
uns diesem Szenario nähern.“ Der Vor-
sitzende der Innenministerkonferenz,
der Saarländer Klaus Bouillon (CDU),
sprach vom „Beginn eines neuen Kapi-
tels in der Sicherheitsdebatte der Bun-
desrepublik Deutschland“. Es gehe da-
rum, „alle Kräfte für den Fall der Fälle
zu bündeln“. Martin Ferber

DER EINSATZ DER BUNDESWEHR im Inland ist umstritten. Für den Anti-Terror-Kampf
soll es im Februar gemeinsame Übungen geben. Foto: dpa
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